Niederschrift: Planungs- und Umweltausschuss 06.03.2025

NIEDERSCHRIFT

Uber die 19. 6ffentliche Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Grof3en-
kneten am Donnerstag, 06.03.2025, im Rathaus, Markt 1, 26197 GroRRenkneten

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr

An der Sitzung haben teilggnommen:

Vorsitzende/r
Herr Eckhard Wendt

Stellv. Vorsitzende/r
Frau Andrea Naber

Mitglieder
Herr Jannis Behrens

Herr Heiner Bilger
Herr Rolf Breitenbach
Herr Niklas Reineberg
Herr Samuel Stoll

Stellv. Mitglied/er
Herr Uwe Behrens in Vertretung des Ratsherrn Huisers
Frau Heidi Schilberg in Vertretung des Beigeordneten Fal3

nicht stimmberechtigtes Mitglied
Herr Andreas Altergott

hinzu gewahlte Mitglieder

Herr Dipl.-Ing. Matthias Reinkober
Herr Timm-Dierk Reise

Frau Nicole Ziegler

von der Verwaltung

Herr Hendrik Behrends Leiter des Bauamtes

Herr Christian Fuhler Gemeindeobersekretér - Protokollfuhrer
Herr Horst Looschen Erster Gemeinderat und Kammerer
Herr Thorsten Schmidtke Burgermeister
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Tagesordnung:
Offentlicher Teil

Eroffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemaéfen
Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfahigkeit des Pla-
nungs- und Umweltausschusses und der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift Gber die 18. Sitzung des Pla-
nungs- und Umweltausschusses am 13.02.2025

Gegebenenfalls Pflichtenbelehrung eines hinzu gewéhlten
Mitgliedes des Ausschusses

Einwohnerfragestunde

4

10

11

12

13

14

141

Dorfentwicklungsplan Dorfregion "Beidseits der Lethe" - An-
nahme des Entwurfs

Kommunale Wéarmeplanung - Vorstellung des Entwurfs
Bebauungsplan Nr. 131 "Sannum - Gewerbegebiet Sannumer
StralRe Nord" - Erneute Annahme als Entwurf

100. Anderung des Flachennutzungsplanes, Bereich "Huntlo-
sen - Heidk&mpe" - Annahme als Vorentwurf

Bebauungsplan Nr. 141 "Huntlosen - Heidkampe" - Annahme
als Vorentwurf

105. Anderung des Flachennutzungsplanes "Steuerung Nach-
verdichtung™ - Aufstellungsbeschluss und Annahme als Vor-
entwurf

Bebauungsplan Nr. 135 "Ahlhorn - Wildeshauser Strale Std"
- Annahme als Entwurf

Bebauungsplan Nr. 136 "Grolienkneten - Ortskern” - Annah-
me als Entwurf

Bebauungsplan Nr. 145 "Ostlich Ahlhorner StraRe" - Aufstel-
lungsbeschluss und Friihzeitige Beteiligung

Mitteilungen des Biirgermeisters
Anfragen und Anregungen

Schéden im Belag der StralRe "Am Forst", Hostine

BV/0853/2021-
2026

BV/0852/2021-
2026

BV/0860/2021-
2026

BV/0854/2021-
2026

BV/0855/2021-
2026

BV/0856/2021-
2026
BV/0857/2021-
2026

BV/0858/2021-
2026

BV/0859/2021-
2026
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Offentlicher Teil

zul Eroffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgeméafien Ladung, der An-
wesenheit, der Beschlussfahigkeit des Planungs- und Umweltausschusses und
der Tagesordnung

Der Ausschussvorsitzende Wendt eréffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemaliie Ladung, die
Anwesenheit und Beschlussfahigkeit des Planungs- und Umweltausschusses sowie die Ta-
gesordnung fest.
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zu 2 Genehmigung der Niederschrift Uber die 18. Sitzung des Planungs- und Um-
weltausschusses am 13.02.2025

Die Niederschrift Gber die 18. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 13.02.2025
wird bei 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
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zu3 Gegebenenfalls Pflichtenbelehrung eines hinzu gewéahlten Mitgliedes des Aus-
schusses

Eine Pflichtenbelehrung ist nicht erforderlich.
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Einwohnerfragestunde

Der Ausschussvorsitzende Wendt unterbricht um 17:02 Uhr die Sitzung fur eine Einwohner-
fragestunde.

Wolfgang Nohse, Huntlosen:

Ich mdchte wissen, wie der zeitliche Ablaufplan zum Bebauungsplan Nr. 131 ,,Sannum —
Gewerbegebiet Sannumer Stra3e Nord* ist.

Blrgermeister Schmidtke:
Der Ablauf wird beim Tagesordnungspunkt 6 mitgeteilt.
Gerrit Schroder, Huntlosen:

Derzeit wird in Huntlosen eine Befragung zu Spielplatzen durchgefihrt. Ich mochte wissen,
ob diese auch auf Veranstaltungsstétten fir Erwachsene erweitert werden kann.

Blrgermeister Schmidtke:

Zu gegebener Zeit kdnnte die Befragung erweitert werden.

Gerrit Schroder, Huntlosen:

Die Volksbank in Huntlosen hat ihren Schalter geschlossen und evtl. konnte der Schalter auch
abgebaut werden. Ich mdchte wissen, ob die Verwaltung hierzu eine Losung hat, damit man
nicht von Huntlosen in einen anderen Ort zur Volksbank fahren muss.

Blrgermeister Schmidtke:

Die Entscheidung, den Schalter zu schlieRen, ist eine hausinterne Entscheidung der Volks-
bank. Nach unseren Informationen sollen die Bankautomaten erhalten bleiben.

Gerrit Schroder, Huntlosen:

Ich mdchte wissen, ob am né&chsten VVolkstrauertag ein Vertreter der Verwaltung an der
Kriegsgraberstatte in Sannum anwesend sein kann. Die letzten Male war kein Vertreter anwe-
send.

Burgermeister Schmidtke:

Es sollte im Grunde immer ein Vertreter vor Ort gewesen sein. Ich werde am néachsten Volks-

trauertag selbst anwesend sein, sofern nicht etwas Unaufschiebbares dazwischenkommen soll-
te.
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Die Einwohnerfragestunde wird um 17:10 Uhr beendet. Der Ausschussvorsitzende Wendt
eroffnet die Sitzung wieder.
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zu4 Dorfentwicklungsplan Dorfregion **Beidseits der Lethe™ - Annahme des Ent-
wurfs
Vorlage: BV/0853/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Der Entwurf des Dorfentwicklungsplanes Dorfregion ,,Beidseits der Lethe* wird ange-
nommen.

Sach- und Rechtslage:

Neben der stadtebaulichen Entwicklung in den gréReren Ortsteilen Ahlhorn, GrolRenkneten
und Huntlosen stellt die Starkung des landlichen Raums eine wichtige Aufgabe dar.

Die Dorfregion ,,Beidseits der Lethe™ wurde im Jahr 2022 in das Dorfentwicklungsprogramm
des Landes Niedersachsen aufgenommen. Das Amt fur regionale Landesentwicklung Weser-
Ems hat mit Schreiben vom 19.10.2023 einem vorzeitigen Vorhabenbeginn zugestimmt
(MV/0528/2021-2026).

Im November 2023 begann dann mit dem Planungsbiro regionalplan & uvp Planungsbiro
Stelzer GmbH, Freren, die Erstellung des Dorfentwicklungsplanes. In zwei Dorfgesprachen
und sieben Arbeitskreissitzungen wurden mit zahlreichen Teilnehmern aus der Dorfregion
Projektskizzen fir den Dorfentwicklungsplan erstellt.

Von Mitte Dezember 2024 bis Mitte Januar 2025 befand sich der Entwurf des Dorfentwick-
lungsplanes in der Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange. Die Stellungnahmen wurden
vom Planungsbiro ausgewertet und gegebenenfalls im Dorfentwicklungsplan angepasst. Die
in dem vierwdchigen Zeitraum eingegangen Stellungnahmen sind der Beschlussvorlage Nr.
BV/0853/2021-2026 beigefugt.

Der Entwurf des Dorfentwicklungsplanes Dorfregion ,,Beidseits der Lethe* ist der Beschluss-
vorlage Nr. BV/08532021-2026 ebenfalls beigefiigt und wird in der Sitzung des Planungs-
und Umweltausschusses durch das Planungsbiro regionalplan & uvp Planungsbiro Stelzer
GmbH, Freren, vorgestellt.

Der Burgermeister schlagt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Entwurf des Dorfentwicklungsplanes Dorfregion ,,Beidseits der Lethe® wird angenom-
men.

Sitzungsbeitrage:

Birgermeister Schmidtke fuhrt in die Sach- und Rechtslage ein.
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Frau Dr. Carla Schmidt, regionalplan & uvp, Planungsbiro Peter Stelzer GmbH, Freren, stellt
den Dorfentwicklungsplanentwurf fiir die Dorfregion ,,Beidseits der Lethe* vor und erldutert
die Abwagungsempfehlungen anhand einer Prasentation.

Die Présentation ist der Beschlussvorlage BV/0853/2021-2026 beigefugt.

Ausschussvorsitzender Wendt mdchte wissen, ob der Dorfentwicklungsplanentwurf nach Ge-
nehmigung noch gedndert werden kdnnte oder dann fix sei.

Frau Schmidt entgegnet, dass dies nach Genehmigung noch jederzeit méglich sei.

Ausschussvorsitzender Wendt méchte zudem wissen, ob flr eine Haussanierung eine Doppel-
forderung moglich sei.

Frau Schmidt antwortet, dass eine Doppelférderung nur méglich sei, wenn es sich um zwei
verschiedene SanierungsmaBnahmen an einem Haus handele. Eine Doppelférderung fiir ein
und dieselbe Sanierungsmalinahme sei nicht moglich.

Ausschussvorsitzender Wendt erkundigt sich weiter, wie die Aullengestaltung der Hofanlagen
zu berticksichtigen sei.

Frau Schmidt rat hier zu einer Beratung mit dem Planungsbiro, welches die Umsetzungsbe-
gleitung betreue.

Ratsherr Jannis Behrens informiert tber die Fortbildung zum Dorfmoderator und das dort
vermittelt wird, nicht zu viel Euphorie in die Dorfentwicklung zu stecken. Er merkt aber zu-

sétzlich an, dass die Planung im Fall ,,Beidseits der Lethe* super wére.

Burgermeister Schmidtke lobt das Planungsbiiro und merkt an, dass man froh sei, dass dieses
den Zuschlag fiir die Erstellung des Dorfentwicklungsplanes erhalten habe.
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zu5 Kommunale Warmeplanung - Vorstellung des Entwurfs
Vorlage: BV/0852/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Die Vorstellung zur kommunalen Warmeplanung der Gemeinde GrofRenkneten der
Mobilitatswerk GmbH, Dresden, wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Die kommunale Warmeplanung nimmt eine erhebliche Rolle dabei ein, dass Deutschland bis
zum Jahr 2045 klimaneutral werden kann. Die Warmeversorgung verursacht mehr als 50 %
des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland.

Die Gemeinde hat vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz eine Férderung
(90 %) zur Erstellung einer kommunalen Warmeplanung erhalten. Die Projektlaufzeit endet
am 30.04.2025. Der Auftrag wurde an die Mobilitatswerk GmbH, Dresden, nach einer 6ffent-
lichen Ausschreibung vergeben.

Seit Mérz 2024 erfolgte von der Mobilitatswerk GmbH die Datenerhebung und Analyse fiir
den Bereich der Gemeinde GroRenkneten. Diese Datenerhebung beinhaltet eine Bestandsana-
lyse mit allen Informationen sowie eine Potentialanalyse, die in der Sitzung des Planungs-
und Umweltausschusses am 15.08.2024 erldutert wurde.

VVom 21.08.2024 bis 30.09.2024 erfolgte eine Online-Burgerbefragung. Alle Bewohnerinnen
von Eigenheimen aber auch von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Wohngemein-
schaften waren aufgerufen, an dieser Befragung teilzunehmen. Leider war das Interesse hier
nicht besonders hoch, sodass die Befragung verlangert wurde.

Auf der Projekt-Homepage https://waermeplanung-grossenkneten.de/ sind Informationen und
Ergebnisse zur Warmeplanung veréffentlicht.

Bei einer Info-Veranstaltung am 22.10.2024 im Dorfgemeinschaftshaus in Ahlhorn informier-
ten sich ca. 50 Bewohner aus der Gemeinde Grof3enkneten zum Thema Warmeplanung.

Dartiber hinaus veranstaltete die Gemeinde Grollenkneten zusammen mit dem Landkreis
Oldenburg am 09.01.2025 im Dorfgemeinschaftshaus Grolienkneten eine Info-Veranstaltung
zum Thema Wéarmepumpen. Diese Infoveranstaltung stiel bei den Bewohnern des gesamten
Landkreises Oldenburg auf starkes Interesse, sodass die Platzverhaltnisse nicht ausreichend
waren.

Das Mobilitatswerk flhrte im Rahmen der Wéarmeplanung Akteursgesprache mit Gewerbe-
treibenden aber insbesondere auch mit Betreibern von Biogasanlagen durch, um Bedarfe aber
insbesondere Interessen abzufragen. Diese Ergebnisse werden ebenfalls in die Warmeplanung
mit aufgenommen.
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VertreterInnen der Mobilitatswerk GmbH werden in der Sitzung des Planungs- und Umwelt-
ausschusses den Entwurf der kommunalen Warmeplanung vorstellen und fur Rickfragen zur
Verfugung stehen. Die Fraktionen/Gruppe haben darliber hinaus die Moglichkeit, sich die
Planung nochmals prasentieren zu lassen.

Nach der Vorstellung des ersten Entwurfes ist eine 6ffentliche Auslegung der kommunalen
Wérmeplanung vorgesehen.

Der Rat soll in seiner Sitzung am 30.06.2025 die kommunale Warmeplanung dann abschlie-
Rend beschlielen.

Der Burgermeister schlagt vor, den ersten Entwurf der kommunalen Wéarmeplanung anzu-
nehmen und eine Offentlichkeitsbeteiligung durchzufihren.

Sitzungsbeitrage:
Burgermeister Schmidtke fiihrt in die Sach- und Rechtslage ein.

Herr René Pessier und Herr Pascal Klons, Mobilitatswerk GmbH, Dresden, stellen den derzei-
tigen Sachstand zum Entwurf der kommunalen Wéarmeplanung vor.

Die Prasentation ist der Beschlussvorlage BV/0852/2021-2026 beigefugt.
Ratsherr Stoll mdchte wissen, wie hoch die Kosten fiir Fernwérme seien.

Herr Klons entgegnet, dass die Kosten in GroRenkneten noch gering seien, da sich die meisten
Biogasanlagen noch in der Forderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes befanden. Nach
Auslauf der Forderung diirften die Kosten dann voraussichtlich 14 Cent pro Kilowattstunde
betragen.

Ausschussvorsitzender Wendt mdchte wissen, ob es nicht wirtschaftlicher sei, neue Bohrl6-
cher zu bohren anstatt die bereits vorhandenen zu nutzen. Fiir die vorhandenen Bohrlécher
beddrfe es sicherlich langerer Leitungen.

Herr Pessier entgegnet, dass der Ausbau von neuen Bohrléchern intensiv gepruft werden
musste, da dies ein sehr teures Verfahren mit wirtschaftlichen Risiken sei. Zudem kdnnten die
Bohrungen und die Nutzung von Fernwarme ohne Erfolg sein.

Ratsherr Stoll mochte wissen, warum der Bereich Mozartstralle — Handelstrale — Schubert-
stralBe in Ahlhorn kein Fokusgebiet sei. Hier wéren viele Wohneinheiten.

Herr Klons teilt mit, dass dieser Bereich als Fokusgebiet mit aufgenommen sei, aber man
nicht feststellen kénne, woher fir die Wohneinheiten die Warme kommen solle.

Ratsfrau Schilberg merkt an, dass die Flache Ahlhorn — Westerholtkamp in der Présentation
grin dargestellt sei.

Herr Klons antwortet, dass die Flache noch nicht bebaut sei, man diese aber in den Entwurf
mit aufnehmen werde.
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Mitglied Reinkober mdchte wissen, wo das Fokusgebiet Hosuine sei.

Aus dem Ausschuss wurde gemeinschaftlich geantwortet, dass dies das Gebiet an der Strale
,,Am Forst® sei.

Erster Gemeinderat Looschen teilt mit, dass ein Beschluss Gber den Entwurf im Verwaltungs-
ausschuss am 13.03.2025 nicht gefasst werden konne, da bisher kein Entwurf vorlage. Der
Beschluss misse einen Monat spater im Verwaltungsausschuss erfolgen.

Mitglied Reinkober mdchte noch wissen, ob es sich bei dem Netzbetreiber um die EWE-Netz
handele.

Herr Klons bejaht dies.

Beigeordneter Uwe Behrens merkt ebenfalls an, dass kein Entwurf zum Planungs- und Um-

weltausschuss vorgelegen habe und somit keine Gesprachsgrundlage gegeben sei. Er méchte
wissen, da kein Entwurf vorliege, ob die Kommunale Wéarmeplanung lediglich zur Kenntnis
genommen werden solle.

Erster Gemeinderat Looschen bejaht dies.

Herr Pessier merkt an, dass der Fehler bei der Mobilitatswerk GmbH liege.

Burgermeister Schmidtke mdchte vom Planungsbiiro wissen, ob die Vorstellung des Entwurfs
den Fraktionen virtuell prasentiert werden kdnne.

Herr Pessier entgegnet, dass dies sowohl virtuell als auch in Prasenz mdglich sei.

Ratsherr Bilger merkt an, dass, sollte die Auslegung des Entwurfs erst im Mai erfolgen, ein
Ratsbeschluss am 30.06.2025 fraglich sei.

Erster Gemeinderat Looschen teilt mit, dass dies evtl. so passieren kdnnte.

Beigeordneter Uwe Behrens mdchte wissen, ob der Entwurf nochmal im Planungs- und Um-
weltausschuss vorgestellt werde oder direkt dem Verwaltungsausschuss.

Erster Gemeinderat Looschen antwortet, dass der Entwurf Giber die Fraktionen dann im Ver-
waltungsausschuss beraten werden wirde.

Ausschussvorsitzender Wendt l&sst wie folgt dariiber abstimmen, ob der Tagesordnungspunkt
5 lediglich zur Kenntnis genommen werden solle:

9 Ja-Stimmen
0 Enthaltungen
0 Nein-Stimmen

Der Tagesordnungspunkt wird somit nicht beschlossen, sondern nur zur Kenntnis genommen.
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Zu 6 Bebauungsplan Nr. 131 ""Sannum - Gewerbegebiet Sannumer Stral3e Nord™ -
Erneute Annahme als Entwurf
Vorlage: BV/0860/2021-2026

mehrheitlich beschlossen
Ja7 Nein 0 Enthaltung 2

Beschluss:

Der Bebauungsplan Nr. 131 ,,Sannum — Gewerbegebiet Sannumer Strafle Nord*“ wird
als erneuter Entwurf angenommen.

Die erneute eingeschrankte Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) sowie die erneute eingeschrankte Beteiligung der Behérden und sonstigen
Tréger offentlicher Belange gem. 8§ 4a Abs. 3 BauGB soll durchgeftihrt werden.

Sach- und Rechtslage:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.06.2021 die zum Bebauungsplan Nr. 131 ,,Sannum —
Gewerbegebiet Sannumer Strale Nord*“ eingegangenen Stellungnahmen abgewogen und den
Bebauungsplan als Satzung mit Begriindung beschlossen.

Am 17.12.2021 ist der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ortsublich bekannt gemacht
worden.

Am 15.12.2022 wurde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Luneburg durch Anwohner
Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan erhoben.

Mit Entscheidung vom 07.03.2024 hat das OVG Lineburg den vom Rat als Satzung be-
schlossenen Bebauungsplan fiir unwirksam erklért. Die Entscheidungsgriinde fur die Unwirk-
samkeit werden nachfolgend aufgezahlt:

- Bekanntmachungsmangel im Bekanntmachungstext in der Nordwest-Zeitung vom
17.12.2021. Hinweis auf die Mdglichkeit der Einsichtnahme in die DIN-Norm 45691
fehlt.

- Erneute Auslegung bzw. erneute Beteiligung der Trager offentlicher Belange hatte
durchgefiihrt werden missen, da der Bebauungsplan nach Durchfithrung der Offent-
lichkeits- und Behordenbeteiligung geandert wurde (Anderung textliche Festsetzung
Nr. 4.2; Baummischung und Verbreiterung sudlicher Waldrand von 5 m auf 20 m).

- Fehlende Rechtsgrundlage fur die Festsetzung eines Larmkontingents.

Ferner hat das OVG noch auf folgendes hingewiesen:

- Planbegriindung konnte nicht den Anforderungen des § 1a Abs. 2 BauGB hinsichtlich
des Standortes genligen.

- Fehlende Rechtsgrundlage fiir die textliche Festsetzung Nr. 3 — Ausschluss von fossi-
len Energietragern.

- Abwdégungsbegrindung gegen einen Larmschutzwall.
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In der eingeschrankten Beteiligung konnen sich die Offentlichkeit sowie Behorden und sons-
tigen Trager 6ffentlicher Belange nur zu den zuvor genannten Punkten duf3ern.

Die vorgenannten Verfahrensméngel sollen in einem erganzenden Verfahren nach § 214 Abs.
4 BauGB geheilt werden. Der Bebauungsplan soll durch das erganzende Verfahren zur Behe-
bung von Fehlern riickwirkend in Kraft gesetzt werden.

Der Entwurf nebst Begriindung des Bebauungsplanes Nr. 131 ,,Sannum — Gewerbegebiet
Sannumer Strale Nord* ist der Beschlussvorlage Nr. BV/0860/2021-2026 beigefiigt und wird
in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses von Dipl.-Geogr. Joachim Mrotzek,
Planungsbiro PlanForum Nord GmbH, GroRenkneten, vorgestellt.

Der Burgermeister schlagt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bebauungsplan Nr. 131 ,,Sannum — Gewerbegebiet Sannumer Strale Nord“ wird als er-
neuter Entwurf angenommen.

Die erneute eingeschrankte Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die
erneute eingeschrénkte Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange
gem. 8§ 4a Abs. 3 BauGB soll durchgefiihrt werden.

Sitzungsbeitrage:
Burgermeister Schmidtke fuhrt in die Sach- und Rechtslage ein.

Dipl.-Geogr. Mrotzek, PlanForum Nord GmbH, GroRenkneten, stellt den erneuten Entwurf
und das ergénzende Verfahren zur Heilung des Bebauungsplanes Nr. 131 ,,Sannum — Gewer-
begebiet Sannumer Strafle Nord* anhand einer Prisentation vor.

Die Prasentation ist der Beschlussvorlage BV/0860/2021-2026 beigefugt.

Mitglied Reinkober merkt an, sollte die textliche Festsetzung Nr. 3 gestrichen werden, sei das
Gebiet als 6kologische Flache hinfallig.

Dipl.-Geogr. Mrotzek entgegnet, dass dies dann so sei. Man folge dann dem Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts Liineburg.

Mitglied Reinkober verweist auf das Larmschutzgutachten, dass ein L&rmschutzwall nicht
erforderlich sei und merkt zudem an, dass man die Niedersachsische Behorde fir StralRenbau
und Verkehr darauf hinweisen solle, ihre Stellungnahme ausfihrlicher zu formulieren. Zudem
gibt Mitglied Reinkober den Hinweis, die Planbegrindung hinreichend und ausfihrlich in der
Begrundung darzustellen.

Beigeordneter Uwe Behrens mdchte wissen, ob der Bebauungsplan durch das Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Lineburg nie wirksam gewesen sei.

Dipl.-Geogr. Mrotzek entgegnet, dass der Bebauungsplan erst mit Urteil des Oberverwal-

tungsgerichts seine Wirksamkeit verloren habe und davor praktisch schwebend unwirksam
gewesen sei.
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Beigeordneter Uwe Behrens halt eine nachtragliche Heilung des Bebauungsplanes im Augen-
blick fiir nicht gut und beantragt fur die Gruppe Griine — KA - Lahrmann, den Beschluss zur
Veroffentlichung des Entwurfs zu verschieben. Er halte die derzeitige Beratung noch fir zu
verfriht.

Ausschussvorsitzender Wendt lasst Giber den Antrag der Gruppe, den Beschluss zur Verof-
fentlichung des Entwurfs zu verschieben, wie folgt abstimmen:

2 Ja-Stimmen
7 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Der Antrag ist somit abgelehnt.

Sodann l&sst Ausschussvorsitzender Wendt tiber die urspriingliche Beschlussempfehlung ab-
stimmen.
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u’7 100. Anderung des Flachennutzungsplanes, Bereich "Huntlosen - Heidkam-
pe" - Annahme als Vorentwurf
Vorlage: BV/0854/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Der Vorentwurf zur 100. Anderung des Flichennutzungsplanes, Bereich ,,Huntlosen -
Heidkimpe* wird angenommen.

Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) sowie die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange gemal3 8 4 Abs. 1 BauGB soll durchgefiihrt werden.

Sach- und Rechtslage:

Die derzeit im Flichennutzungsplan als ,,Fléche fiir die Landwirtschaft* ausgewiesene Fliche
in Huntlosen, Bereich ,,Heidkdmpe®, soll der Nachverdichtung von Wohnbebauung im sid-

westlichen Teil und der Gewerbeentwicklung im nordéstlichen Teil dienen.

Mit dieser Anderung des Flachennutzungsplanes soll ein Liickenschluss zwischen dem an-
grenzenden Gewerbegebiet ,,Heidkdmpe* und dem Wohngebiet ,,Fladderskamp* erfolgen.

Die Flache soll nach Anderung des Flichennutzungsplanes als ,,Gewerbliche Baufliche*
und als ,,Wohnbaufldche* dargestellt werden.

Der Vorentwurf der 100. Anderung des Flichennutzungsplanes, Bereich ,,Huntlosen —
Heidkdampe* ist der Beschlussvorlage Nr. BV/0854/2021-2026 beigefugt und wird in der Sit-
zung des Planungs- und Umweltausschusses vom Biro fiir Stadtplanung, Oldenburg, vorge-
stellt.

Der Burgermeister schlagt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vorentwurf zur 100. Anderung des Flichennutzungsplanes, Bereich ,,Huntlosen -
Heidkdmpe* wird angenommen.

Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie die
frihzeitige Beteiligung der Behtrden und sonstigen Tréager offentlicher Belange geméR § 4
Abs. 1 BauGB soll durchgefihrt werden.

Sitzungsbeitrage:

Burgermeister Schmidtke fiihrt in die Sach- und Rechtslage ein.

Herr Wagenhuber, M. A. Architektur, Biro flr Stadtplanung, Oldenburg, stellt den Vorent-
wurf anhand einer Prasentation vor.
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Die Présentation ist der Beschlussvorlage BV/0854/2021-2026 beigefugt.

Beigeordnete Naber mdchte wissen, ob ein Kindergarten im allgemeinen Wohngebiet mdglich
sei.

Herr Wagenhuber entgegnet, dass Kindergarten in allgemeinen Wohngebieten grundsétzlich
zulassig seien.

Mitglied Reinkober merkt an, dass ein Gewerbegebiet neben einem allgemeinen Wohngebiet
stadtebaulich schwierig zu begriinden sei und schlagt vor, ein eingeschrénktes Gewerbegebiet
festzusetzen.

Herr Wagenhuber entgegnet, dass man zundchst das Larmgutachten abwarten wolle.

Mitglied Reinkober teilt mit, dass man dartiber nachdenken solle, im allgemeinen Wohngebiet
mehr als zwei Wohneinheiten festzusetzen um somit flachensparend zu bauen. Zudem solle
die Verwaltung darlber nachdenken, im allgemeinen Wohngebiet sozialen Wohnungsbau
festzusetzen.

Burgermeister Schmidtke entgegnet, dass es schwer sei, Investoren fur sozialen Wohnungs-
bau zu finden. Die letzten Versuche seien hier fehlgeschlagen.

Beigeordnete Naber weist auf das Baugebiet hinter der Feuerwehr in Huntlosen hin. Hier soll-
ten Beschllsse geandert werden.

Burgermeister Schmidtke merkt an, dass man hier nach langer Suche erst einen Investor ge-
funden habe.

Ausschussvorsitzender Wendt mochte wissen, ob durch mehr Wohneinheiten auch héhere
Gebaude entstehen wirden.

Herr Wagenhuber teilt mit, dass die Hohe festgesetzt wurde und eventuell passive Schall-
schutzmalinahmen notwendig seien.

Mitglied Reinkober merkt dazu an, dass Larm aus Gewerbegebieten vor den Fenstern in all-
gemeinen Wohngebieten gemessen werden wirde. Durch Festsetzung eines eingeschrankten
Gewerbegebietes und der Festlegung von Larmkontingente konnten Konflikte verhindert
werden. Dies solle genau gepruft werden.

Ratsherr Reineberg merkt an, dass man das Larmgutachten und die Stellungnahmen aus der
frihzeitigen Beteiligung abwarten solle.
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zu 8 Bebauungsplan Nr. 141 ""Huntlosen - Heidkdmpe™ - Annahme als VVorent-
wurf
Vorlage: BV/0855/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 141 ,,Huntlosen - Heidkimpe* wird ange-
nommen.

Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) sowie die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentli-
cher Belange gemal 8 4 Abs. 1 BauGB soll durchgefuhrt werden.

Sach- und Rechtslage:

Die derzeit im Flachennutzungsplan als ,,Flache fiir die Landwirtschaft™ ausgewiesene Flache
in Huntlosen, Bereich ,,Heidkdmpe*, soll der Nachverdichtung von Wohnbebauung im siid-

westlichen Teil und der Gewerbeentwicklung im norddstlichen Teil dienen.

Damit soll ein Liickenschluss zwischen dem angrenzenden Gewerbegebiet ,,Heidkdmpe* und
dem allgemeinen Wohngebiet ,,Fladderskamp* erfolgen.

Die notwendige Flachennutzungsplananderung soll im Parallelverfahren mit der 100. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes, Bereich ,,Huntlosen — Heidkdmpe* erfolgen. Das Gewerbe-
gebiet soll verkehrlich iiber die Stra3e ,,Heidkdmpe* und das allgemeine Wohngebiet iiber die
Straflen ,,Fladderskamp* und ,,Prechtweg‘ erschlossen werden.

Auf der Flache zwischen der Strafle ,,Fladderskamp® und der ,,Bullerbéke* soll eine Riickhal-
tung fir die Oberflachenentwasserung entstehen.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 141 ,,Huntlosen — Heidkdmpe* ist der Beschluss-
vorlage Nr. BV/0855/2021-2026 beigefugt und wird in der Sitzung des Planungs- und Um-
weltausschusses vom Biiro fiir Stadtplanung, Oldenburg, vorgestellt.

Der Burgermeister schlagt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 141 ,,Huntlosen - Heidkdmpe* wird angenommen.
Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie die
frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Tréger o6ffentlicher Belange gemaR § 4
Abs. 1 BauGB soll durchgefiihrt werden.

Sitzungsbeitrage:

Burgermeister Schmidtke fuhrt in die Sach- und Rechtslage ein.
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Herr Wagenhuber, Buro fir Stadtplanung, Oldenburg, stellt den Vorentwurf anhand einer
Présentation vor.

Die Prasentation ist der Beschlussvorlage BV/0855/2021-2026 beigefligt.
Auf die Sitzungsbeitrdge zu Tagesordnungspunkt 7 wird verwiesen.

Ausschussvorsitzender Wendt unterbricht die Sitzung nach der Abstimmung gegen 19:09 Uhr
flir eine kurze Pause.

Ausschussvorsitzender Wendt eroffnet die Sitzung gegen 19:19 Uhr wieder.
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zu9 105. Anderung des Flachennutzungsplanes '"Steuerung Nachverdichtung'" -
Aufstellungsbeschluss und Annahme als Vorentwurf
Vorlage: BV/0856/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Die Aufstellung des im Vorentwurf zur 105. Anderung des Flachennutzungsplanes
»Steuerung Nachverdichtung® dargestellten Bereichs wird beschlossen.

Der Vorentwurf der 105. Anderung des Flichennutzungsplanes ,,Steuerung Nachver-
dichtung* wird angenommen.

Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) wie auch die frihzeitige Beteiligung der Behérden gemaR § 4 Abs. 1 BauGB
soll durchgeftihrt werden.

Sach- und Rechtslage:

Zurzeit werden in der Gemeinde GroRenkneten Nachverdichtungskonzepte erarbeitet. Hierzu
zdhlen unter anderem der Bebauungsplan Nr. 136 ,,Groflenkneten - Ortskern® und der Bebau-
ungsplan Nr. 137 ,,Huntlosen-West“. Die genannten Bebauungsplédne wurden bereits als Vor-
entwurf angenommen und eine friihzeitige Beteiligung der Behdrden und der Tréager offentli-
cher Belange, sowie der Offentlichkeit wurde durchgefiihrt.

Bebauungspléne sind aus den Flachennutzungsplénen zu entwickeln. Die im anliegenden Kar-
tenausschnitt dargestellten Bereiche werden im derzeit rechtsverbindlichen Flachennutzungs-
plan abweichend dargestellt.

In GroRenkneten wird die gekennzeichnete Flache im aktuellen Flachennutzungsplan als
Wohnbauflache dargestellt. Nach den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 136
,»QGrofenkneten - Ortskern® soll dieser Bereich als ,,Mischgebiet* ausgewiesen werden.

Fur den in Huntlosen dargestellten Bereich ist diese Flache ebenfalls im rechtsverbindlichen
Flachennutzungsplan als ,,Wohnbaufldche* dargestellt. Auch hier soll nach den zukiinftigen
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 137 ,,Huntlosen-West“ ein ,,Mischgebiet* dargestellt
werden.

Ein Ubersichtsplan fur die Teilbereiche in GroRenkneten und Huntlosen sowie der Vorent-
wurf sind der Beschlussvorlage Nr.BV/0856/2021-2026 beigefigt.

Der Vorentwurf wird in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses durch Frau Ste-
phanie Geelhaar, M. Sc. Stadt- und Regionalplanung, Planungsbiiro Diekmann, Mosebach &
Partner, Rastede, vorgestellt.

Der Blrgermeister schlagt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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Die Aufstellung des im Vorentwurf zur 105. Anderung des Flachennutzungsplanes ,,Steue-
rung Nachverdichtung* dargestellten Bereich wird beschlossen.

Der Vorentwurf der 105. Anderung des Flichennutzungsplanes ,,Steuerung Nachverdichtung*
wird angenommen.

Sowohl die friinzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR §3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) wie auch die frihzeitige Beteiligung der Behdrden gemaR 84 Abs. 1 BauGB soll
durchgefihrt werden.

Sitzungsbeitrage:

Burgermeister Schmidtke fiihrt in die Sach- und Rechtslage ein.

Frau Geelhaar, M. Sc. Stadt- und Regionalplanung Planungsbiiro Diekmann, Mosebach &
Partner, Rastede, stellt den VVorentwurf anhand einer Prasentation vor.

Die Présentation ist der Beschlussvorlage BV/0856/2021-2026 beigefugt.

Ratsherr Bilger mochte wissen, warum die Flache der ehemaligen Feuerwehr GroRenkneten
nicht mit in den Geltungsbereich aufgenommen worden sei.

Frau Geelhaar entgegnet, dass die Flache schon als Mischgebiet dargestellt sei.
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zu 10 Bebauungsplan Nr. 135 ""Ahlhorn - Wildeshauser StraRe Sud* - Annahme als
Entwurf
Vorlage: BV/0857/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Die wahrend der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) wie auch nach Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager 6f-
fentlicher Belange gemal 8§ 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wurden
beraten und die beigefligten Entscheidungsvorschlage zu Eigen gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 135 ,,Ahlhorn — Wildeshauser Strafie Siid“ wird als Entwurf
angenommen. Die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB wie auch die
Beteiligung der Behdérden und sonstigen Trager ¢ffentlicher Belange gemal? 8§ 4 Abs. 2
BauGB soll durchgefuhrt werden. Statt der reinen Wohngebiete sollen allgemeine
Wohngebiete ausgewiesen werden.

Sach- und Rechtslage:

Durch verschiedene Faktoren ist in den letzten Jahren eine allgemein steigende Bautatigkeit in
den einzelnen Ortsteilen zu beobachten. Insbesondere der weiterhin hohe Bedarf an Mietwoh-
nungen flhrt dazu, dass in den gewachsenen Ortslagen vermehrt grofiere Geb&dudekomplexe
entstehen, die zu einer ortsuniblichen und teilweise unvertraglichen Nachverdichtung fuhren.
Das Ortsbild wird hierdurch ungewollt erheblich verandert.

Die in den Ortskernen rechtsverbindlichen Bebauungspléne sind tberwiegend in den 60er,
70er und 80er Jahren aufgestellt worden. In der Zwischenzeit hat sowohl ein baurechtlicher
wie auch ein wohnwirtschaftlicher Wandel stattgefunden, der in dieser Form nicht vorherseh-
bar war.

Der Bebauungsplan Nr. 135 ,,Ahlhorn — Wildeshauser Strae Stid* ist der Beschlussvorlage
Nr. BV/0857/2021-2026 als Entwurf beigefligt und wird in der Sitzung des Planungs- und
Umweltausschusses durch Frau Stephanie Geelhaar, M. Sc. Stadt- und Regionalplanung, Pla-
nungsburo Diekmann Mosebach & Partner, Rastede, vorgestellt.

In der Zeit vom 27.06.2024 bis einschlieRlich 29.07.2024 konnte sich die Offentlichkeit tiber

die Planung informieren. Gleichzeitig wurden die Behorden und Tréger offentlicher Belange
um Stellungnahme bis zum 29.07.2024 gebeten.

Die von den Behdrden vorgebrachten Anregungen und Hinweise sind mit einem Entschei-
dungsvorschlag der Beschlussvorlage Nr. BV/0857/2021-2026 beigefiigt.

Private Stellungnahmen wurden nicht vorgebracht.
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Der Landkreis Oldenburg fiihrt unter anderem in seiner Stellungnahme dazu aus, dass die
textliche Festsetzung unter Ziffer 1 im Vorentwurf als gewéhlte Formulierung aus seiner Sicht
fraglich ist, da das Bundesverwaltungsgericht Abgrenzungsmerkmale der Wohnnutzung im
Beschluss vom 17.12.2007 — 4 B 54.07 klar definiert hat.

Die im Vorentwurf enthaltene textliche Festsetzung unter Ziffer 1 (Innerhalb der gem. § 3
BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete WR sind Wohngemeinschaften fur Beschaftigte
als Unterart des Wohnens gem. § 3 (2) Nr. 1 BauNVO nicht zulassig (81 (9) BauNVO)) wurde
im Entwurf nicht wieder aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sollte auch die Ausweisung von ,,reinem Wohngebiet™ zu ,,allge-
meinem Wohngebiet™ nicht nur wegen der Art der Nutzung, sondern auch im Hinblick des
Immissionsschutzes, neu betrachtet werden. Die Grinde hierzu stellt das Planungsbiro in der
Sitzung vor.

Im Rahmen der Umweltprifung wurde festgestellt, dass keine AusgleichsmaRnahmen erfor-
derlich sind. Das ist darin begrlindet, dass fir nahezu alle Bereiche des Geltungsbereiches alte
Bebauungspléne bestehen, in denen eine Versiegelung von 100% nach der damals geltenden
BauNVO moglich war.

Der Burgermeister schlagt vor, folgende Beschliisse zu fassen:

Die wihrend der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) wie auch nach Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager ¢ffentlicher Be-
lange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wurden beraten und die bei-
gefligten Entscheidungsvorschlage zu Eigen gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 135 ,,Ahlhorn — Wildeshauser Strale Stid* wird als Entwurf ange-
nommen. Die Beteiligung der Offentlichkeit geméal? § 3 Abs. 2 BauGB wie auch die Beteili-
gung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB soll
durchgefuhrt werden.

Sitzungsbeitrage:

Burgermeister Schmidtke fuhrt in die Sach- und Rechtslage ein.

Frau Geelhaar, M. Sc. Stadt- und Regionalplanung, Planungsbiiro Diekmann, Mosebach &
Partner, Rastede, stellt den Entwurf vor und erléutert die Abwéagungsempfehlungen anhand
einer Présentation.

Die Préasentation ist der Beschlussvorlage BV/0857/2021-2026 beigeflgt.

Beigeordneter Uwe Behrens mdchte wissen, ob Kompensation fir die Planung aufgrund einer
eventuell hoheren Versiegelung notwendig sei.

Frau Geelhaar entgegnet, dass Bebauungsplane von vor 1990 berplant wirden und diese eine

hohere Versiegelung aufgrund der gesetzlichen Regelung der Baunutzungsverordnung von
vor 1990 zulassen wirden.
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Ratsherr Stoll mdchte wissen, ob eine Festlegung einer maximalen Personenzahl pro
Wohneinheit im Bebauungsplan aufgenommen werden konnte.

Frau Geelhaar entgegnet, dass dies im Bebauungsplan nicht geregelt werden kdnne, da es sich
hier um Bauordnungsrecht handele.

Mitglied Reinkober mdchte wissen, ob das reine Wohngebiet wegfallen wiirde.

Frau Geelhaar entgegnet, dass ein reines Wohngebiet gewisse Schwéchen aufweisen wirde
und dies zu diskutieren sei. Da die textliche Festsetzung der Regelung der Arbeitnehmerun-
terklinfte entfallen wirde, sei reines Wohngebiet nicht mehr notwendig.

Mitglied Reinkober verweist auf die gewerbliche Entwicklung in Ahlhorn. Diese wiirde durch
die Festsetzung eines reinen Wohngebietes eingeschrankt werden. Die Festsetzung eines all-
gemeinen Wohngebietes wirde zu weniger Konflikten in der Planung fuhren.

Frau Geelhaar antwortet, dass dies von der La&rmgutachterin &hnlich beurteilt werden wiirde.

Ausschussvorsitzender Wendt machte wissen, ob eine Anderung so vorgenommen werden
konne.

Ratsherr Stoll merkt an, dass man Eigentlimern Tir und Tor 6ffnen wirde, sollte die textliche
Festsetzung des Ausschlusses von Arbeitnehmerunterkiinften herausgenommen werden.

Mitglied Reinkober teilt hierzu mit, dass das Bauordnungsamt Moglichkeiten der Kontrolle
von Wohnungen habe.

Frau Geelhaar entgegnet, dass man durch die Regelung der maximal zuldssigen Wohneinhei-
ten dies steuern konne.

Burgermeister Schmidtke fugt an, dass durch das Wohnraumschutzgesetz die Gemeinde be-
reits tatig werden konnte. Zudem sei durch die Festsetzung eines reinen Wohngebietes nicht
einmal ein Nagelstudio in einer Wohnung zuldssig.

Ratsherr Bilger méchte wissen, ob alle reinen Wohngebiete in allgemeine Wohngebiete fest-
gesetzt werden sollen.

Frau Geelhaar bejaht dies.

Ratsherr Bilger weist darauf hin, dass in der Kapitan-Strasser-Stralie vier Wohneinheiten vor-
handen und im Bebauungsplan sechs festgesetzt seien. Diese Festsetzung ermdgliche es, zu-
sétzlichen Wohnraum zu schaffen.

Frau Geelhaar antwortet, dass man dies nochmal priifen werde.

Mitglied Reinkober mdchte wissen, wie die Gehdlzbestdnde an der Wildeshauser Strafle fest-
gesetzt wiirden.

Frau Geelhaar entgegnet, dass man diese mit der Zweckbestimmung ,,Gehdlzbestand* festset-
zen wiirde.
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Erster Gemeinderat Looschen schlagt vor, die Beschlussempfehlung dahingehend zu ergén-
zen, dass in der weiteren Planung des Bebauungsplanes alle reinen Wohngebiete in allgemei-
ne Wohngebiete gedndert werden sollen.
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zu 11 Bebauungsplan Nr. 136 ""GroRRenkneten - Ortskern™ - Annahme als Entwurf
Vorlage: BV/0858/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Die wahrend der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) wie auch nach Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager 6f-
fentlicher Belange geméaR 8 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wurden
beraten und die beigefiigten Entscheidungsvorschlage zu Eigen gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 136 ,,Grolenkneten - Ortskern* wird als Entwurf angenom-
men. Die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB wie auch die Beteili-
gung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB
soll durchgefiihrt werden. Statt der reinen Wohngebiete sollen allgemeine Wohngebiete
ausgewiesen werden.

Sach- und Rechtslage:

Durch verschiedene Faktoren ist in den letzten Jahren eine allgemein steigende Bautatigkeit in
den einzelnen Ortsteilen zu beobachten. Insbesondere der weiterhin hohe Bedarf an Mietwoh-
nungen flhrt dazu, dass in den gewachsenen Ortslagen vermehrt grofiere Gebaudekomplexe
entstehen, die zu einer ortsunlblichen und teilweise unvertraglichen Nachverdichtung fuhren.
Das Ortsbild wird hierdurch ungewollt erheblich verandert.

Die in den Ortskernen rechtsverbindlichen Bebauungspléne sind tberwiegend in den 60er,
70er und 80er Jahren aufgestellt worden. In der Zwischenzeit hat sowohl ein baurechtlicher
als auch ein wohnwirtschaftlicher Wandel stattgefunden, der in dieser Form nicht vorherseh-
bar war.

Der Bebauungsplan Nr. 136 ,,GroBenkneten - Ortskern® ist der Beschlussvorlage Nr.
BV/0858/2021-2026 als Entwurf beigefligt und wird in der Sitzung des Planungs- und Um-
weltausschusses durch Frau Stephanie Geelhaar, M. Sc. Stadt- und Regionalplanung, Pla-
nungsblro Diekmann Mosebach & Partner, Rastede, vorgestellt.

In der Zeit vom 19.12.2024 bis einschlieRlich 23.01.2025 konnte sich die Offentlichkeit tiber
die Planung informieren. Gleichzeitig wurden die Behorden und Tréger offentlicher Belange
um Stellungnahme bis zum 23.01.2025 gebeten.

Die von den Behdrden und Privaten vorgebrachten Anregungen und Hinweise sind mit einem
Entscheidungsvorschlag der Beschlussvorlage Nr. BV/0858/2021-2026 beigefugt.

Der Landkreis Oldenburg fuhrt unter anderem in seiner Stellungnahme dazu aus, dass die
textliche Festsetzung unter Ziffer 1 im Vorentwurf als gewahlte Formulierung aus seiner Sicht
fraglich ist, da das Bundesverwaltungsgericht Abgrenzungsmerkmale der Wohnnutzung im
Beschluss vom 17.12.2007 — 4 B 54.07 klar definiert hat.
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Die im Vorentwurf enthaltene textliche Festsetzung unter Ziffer 1 (Innerhalb der gem. 8§ 3
BauNVO festgesetzten Reinen Wohngebiete WR sind Wohngemeinschaften fiir Beschéftigte
als Unterart des Wohnens gem. § 3 (2) Nr. 1 BauNVO nicht zulassig (81 (9) BauNVO)) wurde
im Entwurf nicht wieder aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sollte auch die Ausweisung von ,,reinem Wohngebiet™ zu ,,allge-
meinem Wohngebiet™ nicht nur wegen der Art der Nutzung, sondern auch im Hinblick des
Immissionsschutzes, neu betrachtet werden. Die Griinde hierzu, stellt das Planungsbiro in der
Sitzung vor.

Im Rahmen der Umweltprifung wurde festgestellt, dass keine AusgleichsmaRnahmen erfor-
derlich sind. Das ist darin begriindet, dass fir nahezu alle Bereiche des Geltungsbereiches alte
Bebauungspléne bestehen, in denen eine Versiegelung von 100% nach der damals geltenden
BauNVO moglich war.

Der Burgermeister schlagt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die wihrend der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) wie auch nach Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Tréager ¢ffentlicher Be-
lange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wurden beraten und die bei-
gefligten Entscheidungsvorschlage zu Eigen gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 136 ,,GroBenkneten - Ortskern wird als Entwurf angenommen. Die
Beteiligung der Offentlichkeit geméal § 3 Abs. 2 BauGB wie auch die Beteiligung der Behor-
den und sonstigen Trager offentlicher Belange geméaR 8§ 4 Abs. 2 BauGB soll durchgefiihrt
werden.

Sitzungsbeitrage:

Burgermeister Schmidtke fiihrt in die Sach- und Rechtslage ein.

Frau Geelhaar, M. Sc. Stadt- und Regionalplanung, Planungsbiro Diekmann, Mosebach &
Partner, Rastede, stellt den Entwurf vor und erlautert die Abwagungsempfehlungen anhand
einer Préasentation.

Die Présentation ist der Beschlussvorlage BV/0858/2021-2026 beigefugt.

Ausschussvorsitzender Wendt mdchte wissen, warum durch das Dorfgemeinschaftshaus eine
Abgrenzung des Mischgebietes vorgenommen wurde.

Mitglied Reinkober entgegnet, dass es sich hierbei um eine Abgrenzung des zentralen Versor-
gungsbereiches handele und nicht um eine Abgrenzung des Mischgebietes.

Auf Vorschlag des Planungsburos wird die Beschlussempfehlung wie beim Bebauungsplan

Nr. 135 dahingehend erganzt, dass alle reinen Wohngebiete als allgemeine Wohngebiete aus-
gewiesen werden.
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zu 12 Bebauungsplan Nr. 145 "'Ostlich Ahlhorner StraRe' - Aufstellungsbeschluss
und Fruhzeitige Beteiligung
Vorlage: BV/0859/2021-2026

einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

Fur den im beigefligten Kartenausschnitt gekennzeichneten Bereich wird der Bebau-
ungsplan ,,Ostlich Ahlhorner StraBie« aufgestellt.

Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie die
frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange geman
8 4 Abs. 1 BauGB soll durchgefiihrt werden.

Sach- und Rechtslage:

Die derzeit im Flichennutzungsplan als ,,Fléche fiir die Landwirtschaft* ausgewiesene Fliche
in GroBenkneten, Ostlich der Strae ,,Ahlhorner StraBle”, gegeniiber dem Neubaugebiet
,»Schoolpad® soll zukiinftig der Wohnbebauung dienen. Siidlich des SchieBstandes konnte ein
Kindergarten errichtet werden und die befristete Containerlosung westlich der Strafle ,,Am
Kirchholz* ersetzen.

Auf der Flache ostlich angrenzend an die Stra3e ,,Ahlhorner Strale* konnten mehrere Wohn-
gebdude mit maximal 5 Wohneinheiten je Wohngeb&dude entstehen. Die Firsthohe soll 10,5 m
und die Grundflachenzahl 0,4 betragen. Es sollen 11 Vollgeschosse zugelassen werden. Die
ErschlieBung der Grundstiicke erfolgt iiber die Straf3e ,,Ahlhorner Straf3e®.

Eine Anderung des Flachennutzungsplanes ist nicht notwendig. Mit der 95. Anderung des
Flachennutzungsplanes, Bereich ,,Groenkneten — Am Schoolpad® ist eine Anderung der
,JFliche fiir die Landwirtschaft als ,,Fliche fiir Wohnbebauung® vorgesehen. Die 95. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes muss noch vom Landkreis genehmigt werden.

Das Planvorhaben des Bebauungsplanes Nr. 145 ,,Ostlich Ahlhorner StraBe ist der Be-
schlussvorlage Nr. BV/0859//2021-2026 beigefligt und wird in der Sitzung des Planungs- und
Umweltausschusses von der Verwaltung vorgestelit.

Der Burgermeister schlégt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Aufstellungsbeschluss geméls § 2 Abs. 1 BauGB sollte gefasst werden.

Sowohl die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie die
frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange gemél § 4
Abs. 1 BauGB soll durchgefiihrt werden.

Sitzungsbeitrage:

Burgermeister Schmidtke fihrt in die Sach- und Rechtslage ein.
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Gemeindeobersekretar Fuhler stellt die Planung vor.

Beigeordnete Naber mochte wissen, ob der Larm eines Marktes auf dem Wilhelm-Wellmann-
Platz problematisch sei.

Gemeindeobersekretar Fuhler entgegnet, dass dies zu keinem Konflikt fihren wirde.

Mitglied Reise mochte wissen, ob es Vorgesprache mit dem Marktausschuss beziiglich des
Trecker-Trecks gegeben habe.

Gemeindeobersekretar Fuhler antwortet, dass keine Gesprache stattgefunden hatten.
Ratsherr Bilger weist darauf hin, dass fiir den Bebauungsplan Nr. 138 ,,GroBenkneten — Am

Schoolpad* bereits ein Lirmgutachten erstellt worden sei und dieses keine Konflikte aufwei-
sen wirde.
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zu 13 Mitteilungen des Blrgermeisters

Mitteilungen des Burgermeisters liegen nicht vor.
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zu 14 Anfragen und Anregungen
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zu 141  Schaden im Belag der StrafRe "*Am Forst™, Hosiine

Mitglied Reinkober:

Auf der Strafie ,,Am Forst* beim Reiterhof in der dortigen Wendeanlage befindet sich in der
Teerdecke ein groRes Loch. Dies kdnnte in der Dunkelheit fur Fahrradfahrer gefahrlich wer-
den.

Bauamtsleiter Behrends:

Dies ist dem Bauamt bekannt und eine entsprechende Firma wurde bereits beauftragt.
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Ende der Sitzung: 20:10 Uhr

gez. Eckhard Wendt gez. Thorsten Schmidtke gez. Christian Fuhler
Vorsitz Burgermeister Protokollfiihrung

Seite 33 von 33



	NIEDERSCHRIFT
	über die 19. öffentliche Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Großenkneten am Donnerstag,  06.03.2025 , im  Rathaus, Markt 1, 26197 Großenkneten

